
Satzung über eine Veränderungssperre
nach §§ 14 und 16 BauGB

Der Rat der Gemeinde Ribbesbüttel beschließt folgende Satzung:

Satzung der Gemeinde Ribbesbüttei vom .3./.. ./Z: 20/6
über die Veränderungssperre

Bebauungsplan der lnnenentwicklung ..Doristraße"

Der  Rat der Gemeinde  Ribbesbüttel  hat  aufgrund  von  §  14  (1)  und  von  §  16  (1)  Bauge-
setzbuch  (BauGB)  diese  Veränderungssperre  in  seiner Sitzung  am  12.12.2018  als  Sat-
zung beschlossen:

§1

Zu sichernde Planung

Der Rat der Gemeinde Ribbesbüttel hat am  12.12.2018 den Beschluss zur Aufstellung des
Bebauungsplans der lnnentwicklung "Dorfstraße" gefasst. Zur Sicherung der Planung wird
für das in § 2 bezeichnete Gebiet eine Veränderungssperre erlassen.

§2

Räumlicher Geltungsberejch

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes der
lnnenentwicklung  "Dorfstraße" in  Ribbesbüttel.  Der Geltungsbereich  ist in der Anlage dar-
gestellt.

§3

Rechtswjrkungen der Veränderungssperre

(1)       In dem von der veränderungssperre betroffenen Gebiet dürien

a)         Vorhaben  im  sinne  des  §  29  des  Baugesetzbuchs  (BauGB)  nicht durchge-
führt    oder    bauliche    Anlagen    nicht    beseitigt    werden    (vgl.    §    14    (1)
Nr.  1  BauGB).

b)         Erhebliche  oder  wesentlich  wertsteigernde  Veränderungen  von  Grundstü-
cken  und  baulichen  Anlagen,  deren  Veränderungen  nicht  genehmigungs-,
zustimmungs-  oder  anzeigepflichtig  sind,  nicht  vorgenommen  werden  (vgl.
§  14 (1) Nr. 2  BauGB).

(2)       Wenn  überwiegende öffentliche  Belange nicht entgegenstehen,  kann von Absatz  l
eine Ausnahme zugelassen werden.



§4

ln-Kraft.Treten der Veränderungssperre

Die Veränderungssperre tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft. Sie trift mit Rechtskraft
des Bebauungsplanes der lnnenentwicklung  "Doristraße",  spätestens jedoch  nach Ablauf
von zwei Jahren außer Kraft.

Die Bekanntmachung ist entsprechend der Bestimmungen des § 16 BauGB vorzunehmen.

Ribbesbüftei, den .4.}.'../.?...2Q/8

±3_:.J,€-,--
Der Bürgermeister



Dr.-lng. W. Schwerdt   Büro für stadtplanung GbR  -Waisenhausdamm 7  -38100 Braunschweig
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Gemeinde Ribbesbüttel, Samtgemeinde lsenbüttel, Landkreis Gifhom

1.0       Allgemeines

Die Gemeinde  Ribbesbüftel ist Teil der Samtgemeinde lsenbüftel und  liegt im Süden
des    Landkreises    Gffhom.    Sie    hat    ca. 2.050    Einwohner,    die    Samtgemeinde
ü.15.400. `)

Die Gemeinde ist Teil der rd.15.400 Einwohner zählenden Samtgerneinde lsenbüftel.

B:#h*R©¥)¥:oRa#ti#:%;:=:::+rG:L?#t,L*°#TrGi##+:U#
der Samtgemeinde lsenbüttel mn den "Schwerpunktaufoaben Sicherung und Entwick-
lung von Wohn- und Arbeitsstätten".  Der Onschaft Calberlah in der Gemeinde Calber-
bh  weist  das  RROP  grundzentrale  Teilfunktionen  zu.  Die  Onschaft  Calberiah  liegt
zudem auf der Siedlungsachse WoMsburg -Calberlah -lsenbüttel -Gffhom.

Durch  das  Samtc]emeindeciebiet veriäuft die  Bahnstrecke  Hannover - Berlin (Haupt-
eisenbahnstrecke mn Regionalverkehr) mft einem Haltepunkt für den Regionalverkehr
im Ortsteil Calberlah.  Die straßenverkehrliche Einbindung der Gemeinde erföü über
das klassffizierte Straßennetz der Landes- und Kreisstraßen.

Ribbesbüftel ist ohne eine grundzentraLe bzw. teilzentrale Festlegung  hinsichtlich von
Siedlungserwefterungen  unter dem  Aspekt  der  E©enentwicklung  zu  beurteik3n.  Das
Plangebiet  befindet sich  ohne  wenere  Festlegungen  vorhandenen  Siedlungsbereich
bzw. ist bauLem]lanerisch gesichert.

Die Gemeinde  Ribbesbüttel  plant den  Bebauungsplan "Dorfstraße"  aufzustellen.  Zu-
gleich  some zur Sicherung  der  Planung,  eirm Veränderungssperre für den  Geltungs-
bereich beschlossen werden.

Die  Gemeinde  beabsichtigt,  die  städtebauliche  Entwicklung  für den  Genungsbereich
dcles Bebauungsplans "Dorfstraße" so zu steuern, dass das dörflich geprägte Ortsbild,
m locker bebauten  Grundstücken  sowie einer ejn-  bis zweigeschossigen  Bauweise
weiterhin abgesichen Wrd.

Der Beschluss über db Veränderungssperre wird erforderlich, um die Aussetzung der
Entscheidung  über zukünftige Genehmigung  von  Vorhaben  im  räumlichen  Geltungs-
bereich beantragen zu können. So soll verhindert werden, dass es zu unerwünschten
Nutzungen im Bereich des Baugebietes kommt.

Gemeindliche Zählung;  Stand vom 01.09.2017
Regionalverband   Großraum   Braunschweig:   Fieg/.ona/es  Raumondnur)gspnogramm   /Ür  den
Großraum Braunsohweig 2008, (RROP) - in der aktuellen Fassung., Brarir\=chridig

Dr.-Ing. W. Schwerdt Büro ftlr Stadtplanung GbR Braunschweig
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Gemeinde Ribbesbüttel, Samtgemeinde lsenbüftel, Landkreis Gmom

2.0       Vorhaben

Innerhalb  des  Geltungsbereiches  der  Veränderungssperre  können  Vorhaben,  die
dem Planungsziel des Bebauungsplanes "Dorfstraße" nicht entgegenstehen, auf dem
Wege einer Ausnahme von der Veränderungssperre ermöglicht werden.  Die vorhan-
denen  Nutzungen  im  Geltungsbereich  der  Veränderungssperre  genießen  darüber
hinaus  Bestandsschutz  und  sind  durch  die  Veränderungssperre  nicht  berühh.  Glei-
ches gilt für bereits genehmigte Vorhaben.

3.0       Ve rfa h re nsverm erke

3.1       Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde  Ribbesbüttel hat die Veränderungssperre gemäß § 16 Abs.  1
BauGB in seiner Sitzung am 12.12.2018 als Satzung beschlossen.

Ribbesbüttei, den  /`3, /2.20/&

s2i,Zt~,-
(Bürgermeister)

3.2       Bekanntmachung

5e/r../?£.:#ä:iÄbmetrsbq:eft¥:.rä#:rfuünrgds::eLr:endj::e%egjä#or&`b°ek€::i%eBmaauc?tBwaoT
den.

DieVeränderungssperreistdamam.3./.:./.2....1.8inKraftgetreten.

Ribbesbmewen ..?.{ .... /..?...S `&

£2=c?A-L
(Bürgermeister)

Dr.-lng. W. Schwerdt Büro für Stadtplanung GbR Braunschweig


